
  
 

 
 
Stadt Halle (Saale)      02.02.2017 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 05.01.2017: 

 
zu 2.1.1 Erste Fortschreibung zur Feststellung des Schulentwicklungsplanes 

der Stadt Halle (Saale) für die Schulform Berufsbildende Schulen für 
die Schuljahre 2016/17 bis 2020/21 (Vorlage Nr. VI/2015/01129) 
Vorlage: VI/2016/02523 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Abstimmungsergebnis:   Nichtbehandlung 
 
 
Beschlussvorschlag:                                         
 
 
Der Stadtrat beschließt die Erste Fortschreibung zur Feststellung des 
Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schulform Berufsbildende Schulen 
für die Schuljahre 2016/17 bis 2020/21 vom 24.02.2016 (Vorlage Nr. VI/2015/01129) wie 
folgt: 
 
 
1. Die BbS III „Johann Christoph von Dreyhaupt“ zieht mit Beginn des Schuljahres 2017/18 

(01.08.2017) um: 
 

a) an den Standort Bugenhagenstraße 30 (Außenstelle), 06110 Halle (Saale) 
(Teilnutzung des Objektes des Berufsförderungswerkes Halle): Berufsbereich 
Ernährung und Hauswirtschaft sowie die Vollzeitbildungsgänge und 
 

b) an den Standort Gutjahrstraße 1, 06108 Halle (Saale), (Hauptstandort, Haus 1) 
und Schulgebäude Oleariusstraße 7, 06108 Halle (Saale), (Hauptstandort Haus 
2): Berufsbereich Wirtschaft und Verwaltung. 
 
 

2. Der Berufsbereich Wirtschaft und Verwaltung und die Landesfachklassen der BbS III 
„Johann Christoph von Dreyhaupt“ ziehen zum Schuljahr 2018/19 (01.08.2018) vom 
Standort Gutjahrstraße 1, 06108 Halle (Saale), an den zwischenzeitlichen Hauptstandort 
An der Schwimmhalle 5, 06122 Halle (Saale), um. 

 
 

3. Die zwei Standorte An der Schwimmhalle 5, 06122 Halle (Saale) und Bugenhagenstraße 
30, 06110 Halle (Saale) werden an dem neuen Hauptstandort Harzgeroder Straße 63/65, 
06124 (Saale), zusammengeführt. 



  
 

 
 

4. Hauptstandort der BbS V für Gesundheit, Körperpflege und Sozialpädagogik Halle wird 
ab Schuljahr 2018/19 (01.08.2018) die Klosterstraße 9, 06108 Halle (Saale). 
 
Der Standort Universitätsring 21, 06108 Halle (Saale), bleibt weiterhin als zweiter 
Standort der BbS V Halle bestehen. 

 
 
 
 

F.d.R. 
____________________________ 
Rene Lukas 
stellv. Protokollführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Stadt Halle (Saale)      02.02.2017 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 05.01.2017: 

 
zu 5.1 Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe gemäß der 

Jugendhilfeplanung §§ 11-13, 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle 
(Saale) - Prioritätensetzung 2017 ff 
Vorlage: VI/2016/02314 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt 
 
 
Beschluss:                                        
                                
1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Verteilung der zur Verfügung gestellten 

Fördersummen unter dem Haushaltsvorbehalt für die Jahre 2017, 2018 und 2019 für die 
einzelnen Schwerpunkte/Sparten gemäß:  
 
Anlage  A. 
 

2. Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Förderung der Leistungen gemäß Prioritäten-
setzung unter dem Haushaltsvorbehalt für die Jahre 2017, 2018 und 2019 in folgenden 
Teilbereichen: 

 
 Teilbereich I:  Sparten A, B im Sozialraum I (SR I)   
 Teilbereich II:  Sparten A, B im Sozialraum II (SR II) 
 Teilbereich III:  Sparten A, B, C im Sozialraum III (SR III) 
 Teilbereich IV: Sparten A, B, C im Sozialraum IV (SR IV) 
 Teilbereich V:  Sparten A, A/B, C  im Sozialraum V (SR V) 
 Teilbereich VI:  Sparten A, B, C und D  für die Sozialraum übergreifend stattfindenden   
                           Projekte  (SRÜ) 
 

gemäß den   Anlagen SR I bis SRÜ. 
 

3. Der Jugendhilfeausschuss beschließt, für den Fall, dass ein freier Träger der Jugendhilfe 
die durch die Stadt Halle (Saale) im Rahmen der Jugendhilfe geförderten Maßnahmen 
nicht mehr erbringen kann, dass diese Maßnahmen an einen anderen Projektträger 
übertragen werden können. Für diese Maßnahmenübertragung genügt ein Beschluss des 
Jugendhilfeausschusses. 
 

4. Der Jugendhilfeausschuss beschließt folgende Maßnahmen vom Projektträger 
„VOLKSSOLIDARITÄT Saale-Kyffhäuser e.V. Niederlassung Bauhof Halle“ an den 
Projektträger „Jugend- und Familienzentrum Sankt Georgen e.V.“ mit Wirkung zum 
01.01.2017 zu übertragen: 

 



  
 

Gesamtanlage 

Projektname Lfd. 
Nr. 

Seite 

43 16 Besondere Klasse//Werk-statt-Schule 

44 16 M.O.V.E Lernort 

48 17 M.O.V.E Beratung und Begleitung 

 
5. Der Jugendhilfeausschuss beschließt folgende Maßnahme vom Projektträger 

„VOLKSSOLIDARITÄT Saale-Kyffhäuser e.V. Niederlassung Bauhof Halle“ an den 
Projektträger „Franckesche Stiftungen“ mit Wirkung zum 01.01.2017 zu übertragen: 
 
Gesamtanlage 

Projektname Lfd. 
Nr. 

Seite 

14 8 Treff im Quartier 

 
 
 
 

F.d.R. 
____________________________ 
Rene Lukas 
stellv. Protokollführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Stadt Halle (Saale)      02.02.2017 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 05.01.2017: 

 
zu 5.1.1 Änderungsantrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle – NEUES 

FORUM zur Beschlussvorlage Förderung der Angebote der Träger 
der freien Jugendhilfe gemäß der Jugendhilfeplanung §§ 11-13, 14, 16 
SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) – Prioritätensetzung 2017 ff 
(Vorlage: VI/2016/02314) 
Vorlage: VI/2016/02608 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Abstimmungsergebnis:   zurückgezogen 
 
 
Beschlussvorschlag:                                         
 
 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Verwaltungsvorschlag zur Verteilung der Mittel 
2017 in folgenden Punkten zu ändern und die Änderung für die Jahre 2018 und 2019 
entsprechend hochzurechnen: 
 
1. Gesamtanlage, lfd. Nr. 07 (SR II, Jugendarbeit in JFE Bäumchen): Erhöhung der  

Bewilligungssumme um 13.000 EUR zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten für 
1,2500 VzS. 

 
2. Gesamtanlage, lfd. Nr. 61 (SRÜ, Bürgerstiftung Halle, Max geht in die Oper): Bewilligung 

einer Summe von 12.000 EUR zur Finanzierung der Personal- und    Sachkosten für 0,25 
VzS. 

 
3. Die in der Beschlussvorlage unter Punkt „Finanzielle Auswirkungen“ angegebene 

Summe von 52.087 EUR für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe wird um 25.000 EUR 
reduziert. 

 
 
 
 

F.d.R. 
____________________________ 
Rene Lukas 
stellv. Protokollführer 



  
 

 
 
Stadt Halle (Saale)      02.02.2017 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 05.01.2017: 

 
zu 5.1.2 Änderungsantrag der CDU/FDP Fraktion zur Beschlussvorlage 

Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe gemäß der 
Jugendhilfeplanung §§ 11-13, 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle 
(Saale) – Prioritätensetzung 2017 ff (Vorlage: VI/2016/02314) 
Vorlage: VI/2016/02618 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Abstimmungsergebnis:   zurückgezogen 
 
 
Beschlussvorschlag:                                         
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Verwaltungsvorschlag zur Verteilung der Mittel 
2017 in folgendem Punkt zu ändern und die Änderung für die Jahre 2018 und 2019 
entsprechend hochzurechnen: 

1. Gesamtanlage, lfd. Nr. 29 (SR IV, Kinder- Jugend- und Familienzentrum Tab & Bea): 
Bewilligung einer Summe von 45.000 EUR zur Finanzierung der Personal- und 
Sachkosten für 0,5 VzS.  

 
 
 
 

F.d.R. 
Rene Lukas 
stellv. Protokollführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Stadt Halle (Saale)      02.02.2017 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 05.01.2017: 

 
zu 5.1.3 Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur BV 

Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe gemäß der 
Jugendhilfeplanung §§ 11-13, 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle 
(Saale) - Prioritätensetzung 2017 ff. 
Vorlage: VI/2016/02622 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Abstimmungsergebnis:   zurückgezogen 
 
 
Beschlussvorschlag:                                         
 
Die Beschlussvorlage wird wie folgt geändert: 

 

1. Der Sport- und Kultur-Club TaBeA Halle 2000 e.V. erhält im Jahr 2017 eine Förderung i. 
H. v. 32.000,00 € für das Projekt "Kinder-Jugend- und Familienzentrum Tab & Bea". 
 

2. Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt aus den im Rahmen der 

Haushaltsberatungen für das Jahr 2017 zusätzlich zur Verfügung gestellten Mitteln. 

 

3.  Die Stadtverwaltung wird beauftragt, mit dem Sport- und Kultur-Club TaBeA Halle 2000 

e.V. auszuhandeln, welche Förderung zur Fortführung des Projektes in den Jahren 2018 und 

2019 mindestens erforderlich ist und diesen Betrag dem Stadtrat zur Beschlussfassung 

vorzulegen. 

 
 
 
 

F.d.R. 
____________________________ 
Rene Lukas 
stellv. Protokollführer 



  
 

 
Stadt Halle (Saale)      02.02.2017 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 05.01.2017: 

 
zu 5.1.4 Änderungsantrag von Melanie Ranft (Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE 

GRÜNEN) zur Beschlussvorlage „Förderung der Angebote der Träger 
der freien Jugendhilfe gemäß der Jugendhilfeplanung §§ 11-13, 14, 16 
SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) – Prioritätensetzung" 
Vorlage: VI/2016/02624 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich zugestimmt 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Verwaltungsvorschlag zur Verteilung der Mittel 2017 wird in folgenden Punkten 
geändert: 
 
4. Gesamtanlage, lfd. Nr. 41 (SRÜ, „Mobbing und Gewalt überwinden“ Friedenskreis e.V.): 

Erhöhung der Bewilligungssumme um 24.170 EUR zur Finanzierung der Personal- und 
Sachkosten für 0,75 VzS. 

 
5. Gesamtanlage, lfd. Nr. 54 (SRÜ, „Internationale Freiwilligendienste“ Friedenskreis e.V.) 

Erhöhung der Bewilligungssumme um 10.000 EUR zur Finanzierung der Personal- und 
Sachkosten für 0,75 VzS. 

 
6. Gesamtanlage, lfd. Nr. 56 (SRÜ, „Kompetenten und Begegnungen für (H)alle““ 

Friedenskreis e.V.) Erhöhung der Bewilligungssumme um 13.000 EUR zur Finanzierung 
der Personal- und Sachkosten für 0,75 VzS. 
 

7. Gesamtanlage, lfd. Nr. 50 (SRÜ „ Lokale Servicestelle „Couragierte Schule““ 
Friedenskreis e.V.) die vorgeschlagene Förderung für 2017 wird auch für 2018 und 2019 
übernommen 

 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Rene Lukas 
stellv. Protokollführer  



  
 

 
 
Stadt Halle (Saale)      02.02.2017 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 05.01.2017: 

 
zu 5.1.5 Änderungsantrag von Herrn Uwe Kramer, stimmberechtigter Vertreter 

der freien Träger im Jugendhilfeausschuss, zur Beschlussvorlage: 
Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe gemäß der 
Jugendhilfeplanung §§ 11-13, 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle 
(Saale) - Prioritätensetzung 2017 ff. 
Vorlage: VI/2016/02671 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich zugestimmt 
 
 
Beschlussvorschlag:                                         
 
 

Der Jugendhilfeausschuss beschließt folgende Änderungen: 

 

1. Die Prioritätenvorlage wird bei folgenden Projekten in der Fördersumme geändert. Dies 
ergibt in der Summe eine Veränderung für das Jahr 2017 von + 117.000,00 Euro, für 
2018 + 61.500,00 Euro und für das Jahr 2018 + 62.800,00 Euro. 

 

Nr. Träger Projekt Summe 2017  Summe 2018  Summe 2019  

1 Iris Arbeit mit Familien 3.500,00 €  3.600,00 €  3.700,00 €  

7 SKV offene Arbeit Ki-Jugend 12.000,00 €  12.500,00 €  13.000,00 €  

20 Jugendwerkstatt 
 "Frohe Zukunft" 

SSA - €  1.600,00 €  - €  

25 AWO offene Arbeit Ki-Jugend 11.000,00 €  11.500,00 €  12.000,00 €  

28 CVJM Schnitte 6.000,00 €  6.300,00 €  6.600,00 €  

41 Friedenskreis Schulbezogene Arbeit 12.000,00 €  12.500,00 €  13.000,00 €  

51 Frohe Zukunft Schirm 10.000,00 €  10.500,00 €  11.000,00 €  

53 IB Schulsozialarbeit 2. IGS 30.000,00 €    

61 Bürgerstiftung Max geht in die Oper 30.000,00 €    

62 TWSD Tabu la rasa 2.500,00 €  3.000,00 €  3.500,00 €  

      

   117.000,00 €  61.500,00 €  62.800,00 €  

 
 
2. Für den quantitativen und qualitativen Ausgleich an Angeboten der Träger der freien 



  
 

Jugendhilfe im Vergleich der Sozialräume (vgl.: Jugendhilfeplanung der Stadt Halle 
(Saale) 2016-2019; S. 19) werden im Jahr 2017 183.000,00 Euro für Innovative Projekte 
eingesetzt. Dies wird im Rahmen eines separaten Antragsverfahrens umgesetzt. Über 
die Mittelverteilung entscheidet der Jugendhilfeausschuss. 

 
 
 
 

F.d.R. 
____________________________ 
Rene Lukas 
stellv. Protokollführer 
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